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Es bleibt uns noch, den Kollegen und Behorden von Klosters fiir die gute
Organisation der letztjihrigen Tagung bestens zu danken.

Fiir den Vorstand des Biindner Lehrervereins:
C. Buol
Chur, 1. Oktober 1963

Traktanden der Prisidentenkonferenz

vom 19. Oktober 1963, 1}.15 Uhr, im Saul Restaurant Braustube, Chur

1. Bekanntgabe der Traktandenliste der Delegiertenversammlung
2. Fortbildungsschule:
a) Kurzreferat von Herrn Dr. Chr. Schmid, Departementssekretar, tiber:
Kurze Einfithrung in den Entwurf zu einem Forthildungsschulgesetz
b) Kurzreferat von Herrn Pfr. R. Parli: Die Bauernschule Lavin

3. Erlduterung der Abdnderungsvorschlige des Vorstandes
4. Aussprache
5. Mitteilungen und Umfrage

Den Konferenzpriisidenten oder deren Stellvertretern werden die Reise-
kosten entschidigt. Den Kollegen aus den entfernteren Talschaften, die
nicht die Moglichkeit haben, am gleichen Abend nach Hause zurickzu-
kehren, wird ein Beitrag an die Ubernachtungskosten in Chur ausgerichtet.
Das Taggeld, das gegenwirtig Fr. 18— betridgt, fallt zu Lasten der Kreis-
konferenzen. Der Vorstand

Aus dem Pntwurf zu einem Fortbildungsschulgesetz
(Entwurf I des kant. Erziehungsdepartementes, Mirz 1963)

II. Schultypen und Unterrichtsfiicher
Art. 5

Schultypen

Es werden 3 Typen von Fortbildungsschulen unterschieden:
1. die allgemeine Fortbildungsschule

2. die landwirtschaftliche Fortbildungsschule

3. die hauswirtschaftliche Forthildungsschule.

Der Triger der Schule kann gleichzeitig zwei oder alle drei Typen flihren und
die Schiiler in den allgemeinen Fichern zusammen unterrichten.

Art. 6
Unterrichtsficher
a) der allge meinen Fortbildungsschule

Die obligatorischen Lehrficher der allgemeinen Fortbildungsschule sind: Mutter-
sprache, Heimat- und Staatskunde, Rechnen, Buchhaltung und Lebenskunde.
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Art. 7

b) der landwirtschaftlichen Fortbildungsschule

In Gemeinden mit vorwiegend biuerlicher Bevilkerung sollen landwirtschaftliche
Fortbildungsschulen gefiihrt werden. Diese beriicksichligen besonders die Erfor-
dernisse des bduerlichen Berufes.

Allgemeine Lehrficher: Muttersprache, Heimat- und Staatskunde, Rechnen,
Buchfiihrung, Geometrie. Die berufskundlichen Fidcher sind: Grundfragen der
Landwirtschaft, Pflanzenbau, Viehhaltung und Alpwirtschaft.

Art. 8

¢) der hauswirtschaftlichen Fortbildungsschule

Die Midchen besuchen die hauswirtschaftlichen Fortbildungsschulen.
Allgemeine Lehrficher sind: Muttersprache, Heimat- und Staatskunde, Rechnen,
Buchfiihrung und Erziehungslehre. Besondere Lehrficher sind: Hauswirtschaft
mit Materialkunde, Kochen mit Erndhrungs- und Nahrungsmittellehre, Nédhen,
Flicken, Sduglings- und hiusliche Krankenpflege und evtl. Gartenbau.

Art. 9

Weitere Fakultativ-Fdacher, Lehrpline
Der Schulrat kann fiir alle Schultypen zusitzliche Fédcher einfiihren.
Der Kleine Rat regelt Niheres in besonderen Lehrplinen.

II1. Schulpflicht

Art. 10
Pflicht, Beginn, Ausnahmen

Alle im Kanton wohnhaften Knaben und Midchen sind verpflichtet unmittelbar

im Anschluf3 an die Volksschule eine Fortbildungsschule zu besuchen.

Von dieser Pflicht sind ausgenommen:

1. Knahen, die eine Mittelschule, eine gewerbliche oder kaufmiinnische Berufs-
schule oder die landwirtschaftliche Schule Plantahof besuchen;

2. Knahen, die ihre Schulpflicht in einer Sonderschule beendet habe oder die in
der Volksschule insgesamt mehr als zweimal Klassen wiederholt haben;

3. Midchen, die eine Haushaltungs- oder Biuerinnenschule mit mindestens der
selben Lektionenzahl wie an der Forthildungsschule oder einen Einfilhrungs-
kurs in den Hausdienst absolvieren;

4. Midchen, die ihre Schulpflicht in einem Sonderschulungsheim beendet haben
oder sonst wegen koérperlicher oder geistiger Gebrechen nicht in der Lage
sind, dem Unterricht zn folgen,

Jugendliche, die nach Erfiillung der Volksschulpflicht im Kanton Graubiinden

Wohnsitz nehmen, sind nur pflichtig, die Fortbildungsschule zu besuchen, wenn

sie diese Pflicht im Kanton, aus dem sie hergezogen sind, nicht oder nicht voll-

stindig erfillt haben.

Der Schulrat kann den Beginn der Pflichten aus triftigen Griinden fiir lingstens

2 Jahre aufschieben. Die Pflicht endigt in jedem Fall fir 20-Jihrige,

=

Art. 11
Umfang
Die Schulpflicht dauert 2 Schuljahre zu mindestens je 128 Schulstunden. Je
Woche werden mindestens 4 Unterrichtsstunden an einem Tag erteilt .. ..



-

Abdnderungsvorschlige des Vorstandes

1. Zu Schultypen und Unterrichtsficher

Variante I
Art. 5

wie im Entwurf des Erzichungsdepartementes.

Art. é

a) Obligatorische Unterrichtsfdacher der allgemeinen Fortbildungsschule
Die obligatorischen Lehrficher der allgemeinen Fortbildungsschule sind:
Muttersprache,

Heimat- und Staatskunde,

Rechnen und Buchhaltung,
Lebenskunde.

Art. 7
b) der landwirtschaftlichen Fortbildungsschule

In Gemeinden mit vorwiegend béuerlicher Bevolkerung werden landwirtschaft-
liche Fortbildungsschulen gefiihrt. Diese beriicksichtigen bhesonders die ISrfor-
dernisse des biiuerlichen Berufes. '

Die obligatorischen Lehrficher sind:

Muttersprache,

Heimat- und Staatskunde,

Lebenskunde,

Béduerliches Rechnen, Geometrie, Buchhaltung,

Landwirtschaftliche Berufskunde,

Pflanzenbau,

Viehhaltung und Alpwirtschaft.

Art. 8

¢) der hauswirtschaftlichen Fortbildungsschule
Die Middchen bhesuchen die hauswirtschaftlichen Fortbildungsschulen.

Die obligatorischen Lehrfiacher sind:

Muttersprache,
Heimat- und Staatskunde,
Lebenskunde,
Hauswirtschaft (inbegr, hauswirtschaftliches Rechnen und Buchfiihrung),
Kochen mit Erndhrungs- und Nahrungsmittellehre,
Sduglings- und Krankenpflege,
Erziehungslehre.
Art. 9
Wahlkurse

Wahlkurse fiir alle 3 Typen von Forthildungsschulen sind:
Holzarbeiten (Schreinern, Schnitzen),

Stoffbearbeitung (Nidhen, Sticken, Flicken),

Modellieren,

Lebensgestaltung (Wohnkultur, Volkskunst, Kunsthetrachtung),
Gartenbau.

Von den Wahlkursen ist mindestens einer zu besuchen. Deren Durchfiihrung
richtet sich nach den verfiigharen Kursleitern und den Anmeldungen (minde-
stens 5).

Wer sich fiir einen Kurs anmeldet, ist verpflichtet, ihn wihrend der ganzen Kurs-
dauer zu besuchen.
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Variante II
Art. 5

Allgemeine Kurse und Wahlkurse
Die Forthildungsschulen filihren
a) Allgemeine Kurse: Muttersprache, Heimat- und Staatskunde, Lebenskunde

h) Wahlkurse: Rechnen und Buchtfiihrung,
Holzbearbeitung (Schreinern, Schnitzen),
Stoffbearbeitung (Né&dhen, Sticken, Flicken),
Modellieren,
Lebensgestaltung (Wohnkultur, Volkskunst, Kunsthetrachtung),
Gartenbau.

Die allgemeinen Kurse sind obligatorisch.

Von den Wahlkursen ist mindestens einer zu besuchen. Deren Durchfiihrung
richtet sich nach den verfiigharen Kursleitern und den Anmeldungen (minde-
stens 5).

Wer sich fiir einen Kurs anmeldet, ist verpflichtet, ihn wihrend der ganzen Kurs-
dauer zu hesuchen.

Art. 6
Zusdtzliche Kurse fiir Tochter
Filr Tochter sind neben den allgemeinen Kursen obligatorisch:
Hauswirtschaft (inbegr. hauswirtschaftliches Rechnen und Buchfiihrung),
Kochen mit Erndhrungs- und Nahrungsmittellehre,
Siuglings- und Krankenpflege,
Erziehungslehre
Art. 7
Zusditzliche Kurse fiir Bauernsohne
Fiir Bauernsohne sind eben den allgemeinen Kursen obligatorisch:
Landwirtschaftliche Berufskunde,
Bauerliches Rechnen und Buchhaltung,

Pflanzenbau,
Viehhaltung und Alpwirtschaft.

2. Zur Schulptlicht:
Art. 10

Alle im Kanton wohnhaften Knaben und Midchen sind verpflichtet, vom 16. bis
20. Altersjahr wihrend zwei Jahren eine Fortbhildungsschule zu besuchen .. ..



	Traktanden der Präsidentenkonferenz

